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1.4 Corporate-Governance-Bericht 
Die von Zalando gelebte Corporate Governance steht für eine verantwortungsbewusste, auf lang-

fristigen Erfolg ausgerichtete Führung und Kontrolle des Unternehmens. Der Vorstand und der 

Aufsichtsrat der ZALANDO SE legen größten Wert auf eine gute Unternehmensführung und orientie-

ren sich dabei an den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex. Der Vorstand 

und Aufsichtsrat geben den Bericht zur Corporate Governance nachfolgend aufgrund der engen 

inhaltlichen Verbindung gemeinsam mit der Erklärung zur Unternehmensführung gemäß §§ 289f 

und 315d HGB ab. Die Erklärung zur Unternehmensführung ist gemäß §§ 289f und 315d HGB Be-

standteil des zusammengefassten Lageberichts.13 

1.4.1 Entsprechenserklärung 

Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der ZALANDO SE zu den Empfehlungen der „Re-

gierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ gemäß § 161 AktG. 

Vorstand und Aufsichtsrat der ZALANDO SE erklären, dass die ZALANDO SE den Empfehlungen der 

„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 7. Februar 

2017, bekannt gemacht vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im amtli-

chen Teil des Bundesanzeigers am 24. April 2017 (nachfolgend der „Kodex“) 

(a) seit der zuletzt im Dezember 2018 abgegebenen Entsprechenserklärung bis zur aktualisierten 

Entsprechenserklärung im Februar 2019 mit Ausnahme der nachstehend unter Ziffern 1., 2. und 4. 

genannten Abweichungen entsprochen hat; 

(b) seit der zuletzt im Februar 2019 abgegebenen aktualisierten Entsprechenserklärung bis zur ak-

tualisierten Entsprechenserklärung im Oktober 2019 mit Ausnahme der nachstehend unter Ziffern 

1. bis 4. genannten Abweichungen entsprochen hat; und 

(c) seit der zuletzt im Oktober 2019 abgegebenen aktualisierten Entsprechenserklärung den Emp-

fehlungen des Kodex mit Ausnahme der nachstehend unter Ziffern 1. bis 3. genannten Abweichun-

gen entsprochen hat und künftig entsprechen wird. 

― 1. Ziffer 3.8 Abs. 3: Der Kodex empfiehlt, für die Aufsichtsratsmitglieder einen Selbstbehalt im 

Rahmen der D-&-O-Versicherung zu vereinbaren. Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass ein 

entsprechender Selbstbehalt nicht grundsätzlich dazu geeignet ist, die Leistung und das Ver-

antwortungsbewusstsein der Aufsichtsratsmitglieder zu steigern. Zudem mindert er die Attrak-

tivität der Aufsichtsratstätigkeit und damit auch die Chancen der Gesellschaft im Wettbewerb 

um qualifizierte Aufsichtsratskandidaten. 

― 2. Ziffer 4.2.1 S. 1: Der Kodex empfiehlt, dass der Vorstand einen Vorsitzenden oder Sprecher 

haben soll. Die drei langjährigen Mitglieder des Vorstands der ZALANDO SE (die Co-CEOs) ha-

ben bislang gleichberechtigt zusammengearbeitet, ohne dass eines der Vorstandsmitglieder 

die Funktion des Vorsitzenden oder des Sprechers innehatte. Auch nach der Vergrößerung des 

Vorstandes auf fünf Mitglieder sieht der Aufsichtsrat keinen Anlass, etwas an dieser bewährten 

und erfolgreichen gleichberechtigten Zusammenarbeit zu ändern. 

                                                                                                               
13)  Die Erklärungen zur Corporate Governance gemäß §§ 289f und 315d HGB sind ungeprüfter Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts. 



01  

 

UNTERNEHMEN ZUSAMMENGEFASSTER 
LAGEBERICHT 

KONZERNABSCHLUSS SERVICE 
50 

1.4       CORPORATE-GOVERNANCE-BERICHT  
 

ZALANDO SE GESCHÄFTSBERICHT 2019  

― 3. Ziffer 4.2.3 Abs. 2 S. 6 und 7: Der Kodex empfiehlt, dass die Vergütung insgesamt und hin-

sichtlich ihrer variablen Vergütungsteile betragsmäßige Höchstgrenzen aufweisen soll, und die 

variablen Vergütungsteile auf anspruchsvolle, relevante Vergleichsparameter bezogen sein 

sollen. 

 

Die Höhe der Vergütung der drei Co-CEOs unterliegt einer betragsmäßigen Höchstgrenze, so-

wohl insgesamt als auch hinsichtlich ihrer variablen Vergütungsteile. Ebenso unterliegen die 

Vergütungskomponenten, die den beiden neuen Vorstandsmitgliedern gewährt werden, einer 

betragsmäßigen Höchstgrenze, sowohl hinsichtlich ihrer variablen Vergütungsteile als auch 

insgesamt. Die beiden neuen Vorstandsmitglieder, die beide bis zu ihrer Bestellung als Vor-

standsmitglieder bei der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. April 2019 (die neuen Vorstandsmit-

glieder) als Senior Vice Presidents beschäftigt waren, werden jedoch auch weiterhin Optionen 

aus früheren Aktienoptions- oder virtuellen Aktienoptionsprogrammen der Gesellschaft halten, 

die ihnen als Teil ihrer Vergütung für ihre frühere Tätigkeit gewährt wurden. Diese bestehen-

den Programme, die teilweise während ihrer Amtszeit als Vorstandsmitglied weiterlaufen und 

insofern als Teil ihrer Vergütung als Vorstandsmitglieder angesehen werden, unterliegen je-

doch keiner betragsmäßigen Höchstgrenze. Da solche bestehenden Ansprüche aus früheren 

Programmen auf Grundlage des beizulegenden Zeitwerts nur einen kleinen Teil der Gesamt-

vergütung über die Vertragslaufzeit jedes der neuen Vorstandsmitglieder ausmachen und die 

Gesellschaft bei jedem dieser Programme bereits berechtigt ist, die Auszahlung anzupassen, 

um Auswirkungen außergewöhnlicher Entwicklungen zu beseitigen, hält es der Aufsichtsrat 

nicht für erforderlich, auch für diese bestehenden Ansprüche rückwirkend eine betragsmäßige 

Höchstgrenze einzuführen. Die betragsmäßige Höchstgrenze für den Gesamtbetrag der Vergü-

tung der beiden neuen Vorstandsmitglieder gilt daher nicht für ihre bestehenden Ansprüche 

aus früheren Programmen, was zu einer entsprechenden Abweichung von Ziffer 4.2.3 Abs. 2 

Satz 6 des Kodex führt. 

 

Der Empfehlung des Kodex zur Anwendung anspruchsvoller, relevanter Vergleichsparameter 

wird in Form eines entsprechenden Leistungskriteriums hinsichtlich der den drei Co-CEOs als 

variable Vergütung gewährten Optionen für ihre neue, am 1. Dezember 2018 beginnende 

Amtszeit entsprochen. Ihr wird auch in Bezug auf die einem der beiden neuen Vorstandsmit-

glieder als neue variable Vergütung gewährten Optionen entsprochen. Während jedoch 50 % 

der dem anderen neuen Vorstandsmitglied als neue variable Vergütung gewährten Optionen 

einem ähnlichen Leistungskriterium unterliegen, werden die restlichen 50 % dieser Optionen 

unabhängig davon, inwieweit dieses Leistungskriterium erfüllt ist, ausübbar (vorbehaltlich ih-

rer vorherigen Unverfallbarkeit und des Ablaufs der jeweiligen Wartezeit). Daher wird für den 

letzten Teil der diesem neuen Vorstandsmitglied gewährten Optionen eine Abweichung von 

Ziffer 4.2.3 Abs. 2 Satz 7 des Kodex erklärt. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass auch 

der letzte Teil die (positive und negative) Entwicklung des Aktienkurses der Gesellschaft wi-

derspiegelt, hält der Aufsichtsrat die Risikoverteilung dieser Optionen insgesamt immer noch 

für angemessen. 

 

― 4. Ziffer 5.1.2 S. 2: Der Kodex empfiehlt, dass der Aufsichtsrat bei der Bestellung von Vor-

standsmitgliedern auf Vielfalt (Diversity) achten soll. Der Aufsichtsrat erkennt die Bedeutung 

von Vielfalt an. Im Hinblick auf die Zusammensetzung des Vorstands sind Qualifikation und 

die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens die entscheidenden Kriterien. Der Aufsichts-
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rat strebt an, dabei möglichst angemessen die verschiedenen Kernkompetenzbereiche des Un-

ternehmens zu berücksichtigen. Der Aufsichtsrat hat bisher kein spezifisches Diversity-Kon-

zept für den Vorstand angewendet, da dieser gründergeführt und schlank war. In Zukunft wird 

er diese Entscheidung auf der Grundlage eines langfristigen Diversity-Konzeptes in der Nach-

folgeplanung kontinuierlich überdenken und mit den spezifischen Bedürfnissen des Unterneh-

mens abgleichen. Der Aufsichtsrat erkennt ferner an, dass der Vorstand seinerseits die Bedeu-

tung von Inclusion und Vielfalt im Unternehmen insgesamt und im Management insbesondere 

schätzt und fördert. Der Vorstand strebt an, die Vielfalt in den Führungsebenen unter sich wei-

ter zu erhöhen, wobei er insbesondere auf ein breites Spektrum an Berufserfahrung und Fach-

wissen achtet und eine angemessene Berücksichtigung von Geschlecht, Internationalität und 

Hintergrund anstrebt. 

1.4.2 Corporate Governance 

Die Corporate Governance von Zalando wird durch die geltenden Gesetze, die Empfehlungen des 

Deutschen Corporate Governance Kodex sowie durch interne Richtlinien, Geschäftsordnungen und 

Leitlinien bestimmt. Zalandos Streben nach Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil seiner Cor-

porate Governance. Weitere Informationen zu der Nachhaltigkeitsstrategie und den Nachhaltig-

keitsaktivitäten von Zalando finden sich im Kapitel 1.2 Nachhaltigkeit. 

Unser Ethikkodex ist auf der Unternehmenswebseite abrufbar und wurde den Mitarbeitern in 

zahlreichen Sprachen zur Verfügung gestellt. Gemäß dem Ethikkodex sind sämtliche Mitarbeiter 

u. a. dazu verpflichtet, das Gesetz und unsere Richtlinien zu beachten, worunter unter anderem

Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung, kartellrechtliche Vorschriften, Datenschutzstandards,

Compliance-Bestimmungen zum Insiderrecht sowie steuerliche Vorschriften fallen. Detailliertere

Vorgaben sind in den internen Merkblättern und Richtlinien enthalten. Der Ethikkodex ist in die

drei Themenblöcke Gemeinsam gewinnen, Verhalte dich wie ein Eigentümer und Speak Up ge-

gliedert. Die Förderung einer Kultur der offenen Aussprache, im Rahmen derer Mitarbeiter sich

aktiv einbringen und Bedenken äußern oder Compliance-Verstöße melden können, stellt einen

wesentlichen Teil der Kultur von Zalando dar. Diese Erwartungshaltung wird ergänzt durch das

Versprechen, all diejenigen, die in gutem Glauben einen Vorfall melden, vor negativen Konse-

quenzen zu schützen.

Unser Verhaltenskodex für Geschäftspartner ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht und 

legt die Mindeststandards fest, an die sich Geschäftspartner, die für uns Waren produzieren oder 

Dienstleistungen erbringen, halten müssen. Im Hinblick auf ein sicheres und gerechtes Arbeits-

umfeld müssen alle Geschäftspartner diese Standards anerkennen und sich zur Einhaltung der 

geltenden Gesetze und Vorschriften zum Schutz und Erhalt der Umwelt verpflichten. Aus dem 

Verhaltenskodex geht eindeutig hervor, dass Zalando keinerlei Form von Korruption – wie Erpres-

sung, Betrug oder Bestechung – akzeptiert. Von Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie sich an 

geltende nationale und internationale Vorschriften halten. Zudem müssen sie angemessene Richt-

linien zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption einführen und an alle Geschäftsbereiche 

kommunizieren. Zalando führt für bestimmte Gruppen von Geschäftspartnern oder bei Hinweisen 

auf potenzielle Compliance-Risiken eine Geschäftspartnerprüfung durch. 

GRI 103-1/-2/-3 MA  
Antikorruption 

Weitere Informationen  
Risiko- und Chancenbericht  
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Zalando verfügt über ein konzernweites Compliance & Business Ethics-Team, das Compliance-

Risiken aus Verstößen gegen Gesetze, Konzernrichtlinien und ethische Geschäftsstandards über-

wacht, steuert, dokumentiert und berichtet. Das Compliance-Managementsystem von Zalando 

umfasst das Richtlinienmanagement, einen Helpdesk für Fragen, das Whistleblowing-Manage-

ment (falls erforderlich einschließlich interner Untersuchungen), Geschäftspartnerprüfungen, 

Compliance-bezogene Schulungen und die Überprüfung bestimmter Spesenabrechnungen. Im 

Berichtszeitraum wurde das Compliance-Managementsystem der ZALANDO SE von einer externen 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Hinblick auf Antikorruption und Kartellrecht geprüft, und die 

Prüfer haben bestätigt, dass geeignete Maßnahmen zum 15. März 2019 umgesetzt waren und 

dass das Compliance- Managementsystem gemäß IDW PS 980 im Prüfungszeitraum vom 

16. März 2019 bis zum 15. September 2019 wirksam war. 

Alle betroffenen Mitarbeiter werden im Hinblick auf Compliance bei Zalando, unseren Ethikko-

dex, Verhaltenskodex und Konzernrichtlinien, einschließlich Richtlinien zur Korruptionsbekämp-

fung, z. B. unsere Konzernrichtlinie über Zuwendungen, Geschenke, Veranstaltungen und Ausga-

ben, geschult. Verpflichtende Compliance-Schulungen werden für Führungsmitarbeiter als Prä-

senzveranstaltung und für Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung in der Regel als E-Learnings 

durchgeführt. Die E-Learnings sind verpflichtend für alle Mitarbeiter, die eine Zalando-E-Mail-

Adresse haben (mit Ausnahme definierter Rollen mit geringen Compliance-Risiken in der Logistik 

und den Ladengeschäften). Mitarbeiter an anderen Standorten als Berlin nehmen ebenfalls an 

Präsenzschulungen anstelle von E-Learnings teil, um den persönlichen Kontakt zum zentralen 

Compliance & Business Ethics-Team zu fördern.  

 

Im Berichtszeitraum wurden 41 Compliance Basics-Präsenzschulungen (2018: 50), 7 davon au-

ßerhalb Berlins, durchgeführt; daneben absolvierten 4.263 Mitarbeiter das Compliance Basics-E-

Learning (2018: 5.113), 2.164 davon waren Mitarbeiter der ZALANDO SE (2018: 2.321). Jeder ver-

pflichtenden Schulung folgt alle zwei Jahre eine verpflichtende Auffrischung. Die Mitarbeiter er-

halten eine automatische Erinnerung zur Erfüllung ihrer Trainingsverpflichtung. Erfüllen Mitar-

beiter ihre Pflichten nicht, wird der jeweilige Vorgesetzte informiert und regelmäßig erinnert, bis 

die Schulung abgeschlossen wurde. 

 

Der Ethikkodex verpflichtet zudem jeden Mitarbeiter dazu, unsere in internen Richtlinien, Grund-

sätzen und Verfahren festgelegten Datenschutzstandards einzuhalten. Der Schutz personenbezoge-

ner Daten und die gesetzmäßige Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten sind Zalando 

als Technologieunternehmen ein sehr wichtiges Anliegen. Spezialisierte Teams befassen sich mit 

der Erfüllung der Datenschutzanforderungen in allen Geschäftsbereichen. Zalando unterliegt euro-

päischen und nationalen Datenschutzvorschriften, und wir verfolgen Änderungen der rechtlichen 

Anforderungen genau. 

Zur Vereinfachung der Meldung potenzieller Compliance-Verstöße an das Compliance & Business 

Ethics-Team stehen verschiedene Kommunikationskanäle zur Verfügung. Verstöße können unter 

anderem in mehreren Sprachen und auf Wunsch anonym über ein Whistleblowing-Tool eines 

Drittanbieters gemeldet werden. Der anonyme und geschützte Meldekanal steht sowohl Mitarbei-

tern als auch Dritten zur Verfügung. Alle eingehenden Meldungen werden vom Compliance & Bu-

siness Ethics-Team untersucht; schwerwiegende (potenzielle) Compliance-Verstöße werden dabei 

zusätzlich von einem Compliance Panel bearbeitet. Informationen zu aufgedeckten Compliance-

GRI 205-2 

GRI 103-1/-2/-3 MA Schutz  
der Kundendaten 
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Verstößen, wichtige Aktualisierungen von Verfahren oder Richtlinien sowie Schulungsteilnah-

mequoten werden mindestens vierteljährlich dem Vorstand und dem Prüfungsausschuss des Auf-

sichtsrats berichtet. 

Das Risikomanagement-Team schafft die für Entscheidungsträger notwendige Transparenz bezüg-

lich Risiken und Chancen, pflegt die Risiko- und Chancenkultur und sorgt für ein gemeinsames 

Verständnis von Risiken und Chancen innerhalb des Unternehmens. Der Risiko- und Chancenma-

nagementansatz ist darauf ausgelegt, durch ein standardisiertes Verfahren zur Identifizierung, Be-

wertung, Überwachung, Dokumentation und Berichterstattung von strategischen, operativen und 

finanziellen Risiken und Chancen sowie von Compliance-Risiken die Entscheidungsfindung durch 

konsistente, vergleichbare und transparente Informationen zu unterstützen. Zur Unterstützung der 

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und Rechnungslegung sowie der Verlässlichkeit der finanzi-

ellen Berichterstattung besteht ein rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem, das so-

wohl präventive und überwachende als auch aufdeckende Maßnahmen umfasst. Weitere Informati-

onen dazu finden sich im Risiko- und Chancenbericht. 

Der Vorstand trägt die Gesamtverantwortung für das ordnungsgemäße Funktionieren des Risiko- 

und Compliance-Managementsystems, dessen Wirksamkeit wiederum der Aufsichtsrat über-

wacht. 

1.4.3 Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat 

Arbeitsweise des Vorstands 

Der Vorstand leitet die Geschäfte der Gesellschaft in eigener Verantwortung. Er ist dabei an das 

Unternehmensinteresse gebunden und der Steigerung des nachhaltigen Unternehmenswerts ver-

pflichtet. Die fünf Vorstandsmitglieder Robert Gentz, David Schneider, Rubin Ritter, Jim Freeman 

und David Schröder führen das Unternehmen partnerschaftlich und sind als gleichberechtigte Mit-

glieder des Vorstands für die Unternehmensstrategie und deren tägliche Umsetzung verantwort-

lich. Sie arbeiten kollegial zusammen und unterrichten sich gegenseitig laufend über wichtige 

Maßnahmen und Vorgänge in ihren Verantwortungsbereichen. 

Der Vorstand entwickelt die strategische Ausrichtung des Unternehmens, stimmt diese regelmäßig 

mit dem Aufsichtsrat ab und sorgt für ihre Umsetzung. Er führt die Geschäfte der Gesellschaft un-

ter Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters. Der Vorstand 

arbeitet mit den anderen Organen der Gesellschaft und der Vertretung der Arbeitnehmer kollegial 

und vertrauensvoll zum Wohle des Unternehmens zusammen. 

Die Zusammenarbeit und Zuständigkeiten der Vorstandsmitglieder sind durch eine Geschäftsord-

nung geregelt, die der Aufsichtsrat festgelegt hat. Jedes Vorstandsmitglied führt den ihm zugewie-

senen Geschäftsbereich in eigener Verantwortung. Die Führung aller Geschäftsbereiche ist einheit-

lich auf die durch den Vorstand festgelegten Ziele ausgerichtet. 

Sitzungen des Vorstands finden regelmäßig, in der Regel wöchentlich, statt. Der Vorstand hält mit 

der Vorsitzenden des Aufsichtsrats regelmäßigen Kontakt, unterrichtet sie über den Gang der Ge-

schäfte und die Lage der Gesellschaft und anderer Konzernunternehmen und berät mit ihr die Stra-

GRI 102-11 
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tegie, Planung, Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement des Unternehmens. Bei wichti-

gen Anlässen und bei geschäftlichen Angelegenheiten, die für die Beurteilung der Lage und Ent-

wicklung sowie die Leitung des Unternehmens von Bedeutung sein können, informiert der Vor-

stand die Vorsitzende des Aufsichtsrats unverzüglich. 

Jedes Vorstandsmitglied muss Interessenkonflikte unverzüglich gegenüber dem Aufsichtsrat offen-

legen. Alle Geschäfte zwischen der Gesellschaft oder Konzernunternehmen einerseits und den Vor-

standsmitgliedern sowie ihnen nahestehenden Personen oder Unternehmungen andererseits haben 

den bei Geschäften mit fremden Dritten maßgeblichen Standards zu entsprechen und wesentliche 

Geschäfte bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. 

Die Übersicht zeigt sämtliche aktuellen Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und ver-

gleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen, welche von Mitgliedern des Vorstands 

der ZALANDO SE in Deutschland und im Ausland zusätzlich wahrgenommen werden. 

Aktuelle und vergangene Mandate des Vorstands 

Name des Vorstands   Mandate gemäß § 125 Abs. 1 S. 5 AktG 

David Schneider   Trivago N.V., Germany  
(Aufsichtsrat bis Oktober 2019) 

Robert Gentz  – 

Rubin Ritter   – 

Jim Freeman  Zalando Digital Portugal, Unipessoal Lda.  
(Verwaltungsrat) 

 Zalando Finland Oy 
(Verwaltungsrat) 

 Zalando Ireland Ltd. 
(Verwaltungsrat) 

David Schröder  Zalando Logistics Operations Italy S.R.L  
(Verwaltungsrat) 

 Zalando Logistics Operations Polska sp. z o.o.  
(Vorstand) 

 Zalando OpCo Polska sp. z o.o. 
(Vorstand) 

Zusammensetzung des Vorstands 

Jedes Vorstandsmitglied muss über das Wissen, die Fertigkeiten und die berufliche Erfahrung ver-

fügen, die für die ordnungsgemäße Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben und Zuständigkeiten er-

forderlich sind. Während Qualifikation und die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens im Hin-

blick auf die Zusammensetzung des Vorstands die entscheidenden Kriterien sind, betont der Auf-

sichtsrat die Bedeutung von Vielfalt. 

Vielfalt ist vom Aufsichtsrat bei der Zusammenstellung des Vorstands zu berücksichtigen. Für den 

Aufsichtsrat bedeutet Vielfalt in Bezug auf den Vorstand eine Kombination individueller Identitäten 

und Erfahrungen. Zu diesen Identitäten und Erfahrungen gehören Geschlecht, Nationalität, ethni-

sche Herkunft, Lebenserfahrung und Hintergrund (beispielsweise sozialer oder akademischer Hin-
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tergrund). Der Aufsichtsrat strebt an, dabei möglichst angemessen die verschiedenen Kernkompe-

tenzbereiche des Unternehmens zu berücksichtigen. Zudem berücksichtigt der Aufsichtsrat insbe-

sondere die folgenden Aspekte: 

― Der Vorstand als Ganzes sollte über angemessene Führungserfahrung verfügen. 

― Der Vorstand als Ganzes sollte, sofern möglich, über Kenntnisse und ausgewogene Erfahrung 

auf der Grundlage verschiedener Schulungen und beruflicher Hintergründe, insbesondere in 

den Bereichen Mode, Technologie und E-Commerce, sowie über internationale Erfahrung ver-

fügen. 

― Der Vorstand als Ganzes sollte, sofern möglich, über langjährige Erfahrung in den Bereichen 

Strategie, Finanzen und Personalführung verfügen. 

― Der Aufsichtsrat strebt eine ausgewogene Geschlechtervertretung im Vorstand an. Der Auf-

sichtsrat hat bis 2023 eine Zielgröße gemäß § 111 Abs. 5 AktG festgelegt (siehe Abschnitt 

1.4.4 Zielgröße der Frauenbeteiligung im Aufsichtsrat).  

― Vorstandsmitglieder sollten bei ihrer Wahl nicht älter als 65 Jahre sein. 

Der Aufsichtsrat arbeitet mit dem Vorstand zusammen, um eine langfristige Nachfolgeplanung für 

die Zusammensetzung des Vorstands sicherzustellen. Zalando beabsichtigt, einen Großteil der Po-

sitionen im Vorstand mit unternehmensinternen Kandidaten zu besetzen. Der Aufsichtsrat steht in 

ständigem Kontakt mit dem Vorstand und verfolgt die Entwicklungen des höheren Managements, 

um geeignete Kandidaten für die Besetzung von Positionen im Vorstand zu identifizieren. 

Arbeitsweise des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand regelmäßig bei der Leitung des Unternehmens. 

Er wird in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen eingebunden. Er 

arbeitet zum Wohle des Unternehmens eng und vertrauensvoll mit den übrigen Organen der Ge-

sellschaft, insbesondere dem Vorstand, zusammen. Der Aufsichtsrat der ZALANDO SE besteht aus 

neun Mitgliedern, darunter drei Arbeitnehmervertreter. 

Die Übersicht zeigt sämtliche aktuellen Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und ver-

gleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen, welche von Mitgliedern des Aufsichts-

rats der ZALANDO SE in Deutschland und im Ausland zusätzlich wahrgenommen werden. 
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Aktuelle und vergangene Mandate des Aufsichtsrats 
     

Name des 
Aufsichtsratsmitglieds  Ausgeübter Beruf  Mandate gemäß 

§ 125 Abs. 1 S. 5 AktG 

Dominik Asam 
(Mitglied bis 22. Mai 2019) 

 Chief Financial Officer Infineon Technologies AG 
(bis März 2019) 

 Mandate in verbundenen Unternehmen: 

  Chief Financial Officer Airbus SE (seit April 2019)  Infineon Technologies Austria AG, Österreich 
(Aufsichtsrat bis März 2019) 

    Infineon Technologies Americas Corp., 
Delaware, USA 
(Verwaltungsrat bis März 2019) 

    Infineon Technologies Asia Pacific Pte., Ltd., Singapur 
(Verwaltungsrat bis März 2019) 

    Infineon Technologies China Co., Ltd., China 
(Verwaltungsrat) 

    Directeur General Financier Airbus SAS 

    Verwaltungsrat Airbus Canada Limited Partnership 

    Airbus Defence and Space GmbH 
(Aufsichtsrat, Vorsitz) 

Kelly Bennett 
(Mitglied seit 22. Mai 2019) 

 Chief Marketing Officer Netflix, Inc. (bis Juli 2019)  Netflix, Inc. 
(Verwaltungsrat bis Juli 2019) 

  Berater des Spotify CEO und für Microsoft Xbox 
(seit Oktober/August 2019) 

 Ancestry Information Operations Unlimited Company 
(als Ancestry.com tätig) 
(Aufsichtsrat) 

Anthony Brew  Mitarbeiter der Zalando Ireland Ltd. 
(Digital Experience) 

 – 

Lothar Lanz 
(Mitglied und Vorsitzender bis 
22. Mai 2019) 

 Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten  Axel Springer SE, Deutschland 
(Aufsichtsrat bis April 2019) 

    Home24 SE, Deutschland 
(Aufsichtsrat, Vorsitz) 

    TAG Immobilien AG, Deutschland 
(Aufsichtsrat, stellvertretender Vorsitzender) 

    Dermapharm Holding SE, Deutschland 
(Aufsichtsrat) 

    Bauwert AG, Deutschland 
(Aufsichtsrat) 

Jørgen Madsen Lindemann*  Chief Executive Officer & President der 
Modern Times Group MTG AB 

 Modern Times Group MTG AB 
(Verwaltungsrat) 

    Turtle Entertainment GmbH, Deutschland 
(Beirat) 

     

 *) Herr Lindemann ist darüber hinaus Mitglied im Verwaltungsrat bei diversen weiteren ausländischen konzerninternen Gesellschaften der Modern TimeGroup MTG-Gruppe. 



01  

 

UNTERNEHMEN ZUSAMMENGEFASSTER 
LAGEBERICHT 

KONZERNABSCHLUSS SERVICE 
57 

1.4       CORPORATE-GOVERNANCE-BERICHT  
 

ZALANDO SE GESCHÄFTSBERICHT 2019  

Aktuelle und vergangene Mandate des Aufsichtsrats 
     

Name des 
Aufsichtsratsmitglieds  Ausgeübter Beruf  Mandate gemäß 

§ 125 Abs. 1 S. 5 AktG 

Anders Holch Povlsen**  Chief Executive Officer der Bestseller A/S  Intervare A / S 25169158, Dänemark 
(Verwaltungsrat, Vorsitz) 

    Nemlig.com A / S, Dänemark 
(Verwaltungsrat, Vorsitz) 

    J.Lindeberg AB 556533-7085, Schweden 
(Verwaltungsrat) 

    J.Lindeberg Holding AB, Schweden 
(Verwaltungsrat) 

    J.Lindeberg IP HK Limited, Hongkong 
(Verwaltungsrat) 

    J.Lindeberg Holding (Singapore) Pte. Ltd., Singapur 
(Verwaltungsrat) 

    JL Schweiz AG, Schweiz 
(Verwaltungsrat, Vorsitz) 

    North Coast 500 Limited, Inverness, UK 
(Verwaltungsrat) 

Shanna Prevé 
(Mitglied bis 22. Mai 2019) 

 Managing Director Business Development der Google 
Consumer Hardware Group (USA) 

 – 

Mariella Röhm-Kottmann 
(Mitglied seit 22. Mai 2019) 

 Senior Vice President, Head of Corporate Accounting 
der ZF Friedrichshafen AG 

 ZF Services Espana, S.L. 
(Verwaltungsrat) 

    Compagnie Financière de ZF SAS 
(Aufsichtsrat) 

Alexander Samwer  Selbstständiger Internet-Unternehmer  Home24 SE, Deutschland 
(Aufsichtsrat) 

Konrad Schäfers  Mitarbeiter der Zalando SE (Process Excellence)  – 

Beate Siert  Mitarbeiterin der Zalando SE (Sourcing & Recruiting)  – 

Cristina Stenbeck 
(Mitglied und Vorsitzende seit 
22. Mai 2019) 

 Unternehmerin, Investorin und Mitglied in 
Verwaltungsräten 

 Kinnevik AB 
(Verwaltungsrat bis Mai 2019) 

    Spotify Technology S.A. 
(Verwaltungsrat) 

    GoEuro Corp. (firmiert unter der Marke Omio), 
Delaware, USA 
(Verwaltungsrat) 

    Verdere S.à. r.l., Luxemburg 
(Vorstand) 

    Camshaft S.à. r.l., Luxemburg 
(Vorstand) 

    Ameriana S.à r.l., Luxemburg 
(Vorstand) 

    Ameriana AB, Stockholm 
(Verwaltungsrat) 

     

**) Herr Povlsen ist darüber hinaus Mitglied im Verwaltungsrat bei diversen weiteren ausländischen konzerninternen Gesellschaften der Bestseller-Gruppe 
sowie bei ausländischen Gesellschaften mit Familienbezug. Herr Povlsen wird als nicht-unabhängiges, die Anteilseigner vertretendes Mitglied des Auf-
sichtsrats im Sinne von Ziffer 5.4.2 des Deutschen Corporate Governance Kodex angesehen. 

 

Die Vorsitzende des Aufsichtsrats, Cristina Stenbeck, ist ein unabhängiges, die Anteilseigner ver-

tretendes Mitglied des Aufsichtsrats. 
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Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben. Sie regelt die Arbeitsweise und Aufga-

benteilung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse. Der Aufsichtsrat hält mindestens eine Sitzung 

im Kalendervierteljahr ab. Weitere Sitzungen werden einberufen, wenn dies erforderlich ist. Der 

Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Effizienz seiner eigenen Tätigkeiten und der Tätigkeiten sei-

ner Ausschüsse. Zu diesem Zweck beantworten die Mitglieder des Aufsichtsrats zu Beginn jedes 

Jahres einen Fragebogen zur Effizienz der Arbeit des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse. Die Er-

gebnisse der Effizienzprüfung werden in der ersten Sitzung des Jahres besprochen, und einschlä-

gige Empfehlungen und Feedback werden zu gegebener Zeit umgesetzt. Gegenstand der Effizienz-

prüfung sind neben vom Aufsichtsrat festzulegenden qualitativen Kriterien insbesondere die Ver-

fahrensabläufe im Aufsichtsrat sowie die rechtzeitige und inhaltlich angemessene Informationsver-

sorgung des Aufsichtsrats. Jedes Aufsichtsratsmitglied hat dem Aufsichtsrat Interessenkonflikte of-

fenzulegen, insbesondere solche, die aufgrund einer Beratungs- oder Organfunktion bei Kunden, 

Lieferanten, Kreditgebern, Kreditnehmern oder sonstigen Dritten entstehen können. Bei wesentli-

chen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikten in der Person eines Aufsichtsratsmit-

glieds soll das betreffende Aufsichtsratsmitglied sein Amt niederlegen. 

Der Aufsichtsrat hat einen Prüfungsausschuss, einen Vergütungsausschuss und einen Nominie-

rungsausschuss eingerichtet. Diese Ausschüsse bestehen jeweils aus mindestens drei Mitgliedern. 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat der ZALANDO SE hat sich Ziele für seine Zusammensetzung gesetzt. Er strebt eine 

Aufstellung an, welche die besonderen Bedürfnisse der Gesellschaft berücksichtigt und sicherstellt, 

dass der Vorstand in kompetenter und qualifizierter Weise überwacht, beaufsichtigt und beraten 

wird. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats muss über das Wissen, die Fertigkeiten und die berufliche 

Erfahrung verfügen, die für die ordnungsgemäße Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben und Zustän-

digkeiten erforderlich sind, und muss sicherstellen, dass er oder sie genügend Zeit für die Erfül-

lung seiner oder ihrer Aufgaben hat. Das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats als Ganzes umfasst 

Branchenkenntnisse (insbesondere in den Bereichen Mode, Technologie und Commerce), Finanz-

kenntnisse sowie Kompetenzen in den Bereichen Strategie, Aufsicht und Innovation. Die Aufsichts-

ratsmitglieder müssen als Gruppe mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut sein.  

Es sollen höchstens zwei ehemalige Vorstandsmitglieder Mitglied im Aufsichtsrat sein. Außerdem 

sollen die Aufsichtsratsmitglieder weder die Bestellung in Gremien wichtiger Wettbewerber der 

Gesellschaft noch Beratungstätigkeiten für diese annehmen.  

Auch wenn die Qualifikation nach wie vor das entscheidende Kriterium für die Zusammensetzung 

des Aufsichtsrats ist, ist der Aufsichtsrat bestrebt, den internationalen Charakter, die verschiedenen 

Kernkompetenzbereiche des Geschäftsmodells sowie das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats ange-

messen zu berücksichtigen und zugleich auf Diversität zu achten, insbesondere im Hinblick auf Be-

rufserfahrung und Know-how. Um dem internationalen Charakter der Gesellschaft Rechnung zu 

tragen, sollte der Aufsichtsrat grundsätzlich mindestens zwei internationale Mitglieder haben. Die 

Aufsichtsratsmitglieder sollten bei ihrer Wahl nicht älter als 70 Jahre sein.  

Der Aufsichtsrat strebt eine ausgewogene Geschlechtervertretung im Aufsichtsrat an. Der Auf-

sichtsrat hat bis 2023 eine Zielgröße gemäß § 111 Abs. 5 AktG festgelegt (siehe Abschnitt 1.4.4 

Zielgröße der Frauenbeteiligung im Aufsichtsrat). 
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Darüber hinaus sollen gemäß Empfehlung C.7 des Deutschen Corporate Governance Kodex 202014 

mindestens vier Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat unabhängig von der Gesellschaft und deren 

Vorstand und gemäß Empfehlung C.9 des Deutschen Corporate Governance Kodex 2020 mindes-

tens zwei Anteilseignervertreter unabhängig von einem ggf. beherrschenden Anteilseigner sein. 

Kandidaten, die mit einem erhöhten Maß an Interessenkonflikten konfrontiert sein könnten, sollten 

der Hauptversammlung nicht zur Wahl vorgeschlagen werden. Die übliche Begrenzung der Dauer 

der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Gesellschaft beträgt zwölf Jahre. Der Aufsichtsrat ist davon 

überzeugt, dass eine derartige Zusammensetzung die unabhängige und effiziente Beratung und 

Beaufsichtigung des Vorstands sicherstellt. 

Bei seinen Vorschlägen an die Hauptversammlung im Hinblick auf die Wahl von Aufsichtsratsmit-

gliedern berücksichtigt der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats die oben erläuterten Ziele zu 

seiner Zusammensetzung. 

Die durch den Aufsichtsrat gesetzten Ziele zur Zusammensetzung wurden bei der Aufstellung des 

Aufsichtsrats der ZALANDO SE im Geschäftsjahr 2019 vollumfassend erfüllt. Das erforderliche Know-

how ist im Aufsichtsrat vertreten, das Kompetenzprofil wurde ausgefüllt und die Ziele des Diversi-

tätskonzepts wurden erreicht. 

Prüfungsausschuss 

Der Prüfungsausschuss bereitet u. a. die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats zur Prü-

fung und Feststellung des Jahresabschlusses und der Billigung des Konzernabschlusses, zum Be-

schlussvorschlag des Vorstands zur Gewinnverwendung und zum Vorschlag des Aufsichtsrats an 

die Hauptversammlung über die Bestellung des Abschlussprüfers vor. Der Prüfungsausschuss 

(i) behandelt darüber hinaus Fragen der Rechnungslegung, (ii) überprüft und erörtert die Finanzbe-

richte, (iii) genehmigt prüfungsfremde Leistungen des Abschlussprüfers, (iv) beurteilt die Qualität 

der Prüfungen, (v) überwacht die Wirksamkeit des internen Risikomanagement- und Kontrollsys-

tems und des internen Revisionssystems und (vi) behandelt Fragen der Compliance und überwacht 

die Abschlussprüfung. Der Prüfungsausschuss erörtert darüber hinaus die Prüfungsberichte mit 

dem Abschlussprüfer sowie dessen Feststellungen und gibt insoweit Empfehlungen an den Auf-

sichtsrat. 

Mitglieder des Prüfungsausschusses  
 

Dominik Asam (Vorsitzender, bis 22. Mai 2019) 

Mariella Röhm-Kottmann (Vorsitzende seit 22. Mai 2019) 

Kelly Bennett (seit 22. Mai 2019) 

Lothar Lanz (bis 22. Mai 2019) 

Jørgen Madsen Lindemann  

Konrad Schäfers 
 

    

                                                                                                               
14)  Der Deutsche Corporate Governance Kodex 2020 wird voraussichtlich im März 2020 in Kraft treten. 
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Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Mariella Röhm-Kottmann, verfügt über den gemäß 

§ 100 Abs. 5 AktG erforderlichen Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung oder Ab-

schlussprüfung. Mariella Röhm-Kottmann ist unabhängiges, die Anteilseigner vertretendes Mit-

glied des Aufsichtsrats. 

Vergütungsausschuss 

Der Vergütungsausschuss befasst sich insbesondere mit dem Vergütungssystem der Gesellschaft 

und seiner Weiterentwicklung sowie mit der Höhe und der Angemessenheit der Vorstandsvergü-

tung, auch im Vergleich zu anderen Unternehmen, und gibt dem Aufsichtsrat entsprechende Emp-

fehlungen für seine Entscheidungsfindung. 

Mitglieder des Vergütungsausschusses 
 

Jørgen Madsen Lindemann (Vorsitzender) 

Shanna Prevé (bis 22. Mai 2019) 

Alexander Samwer 

Cristina Stenbeck (seit 22. Mai 2019) 

Beate Siert 
 

    

Der Vorsitzende des Vergütungsausschusses, Jørgen Madsen Lindemann, ist ein unabhängiges, die 

Anteilseigner vertretendes Mitglied des Aufsichtsrats. 

Nominierungsausschuss 

Der Nominierungsausschuss ist ausschließlich mit Vertretern der Anteilseigner besetzt. Der Nomi-

nierungsausschuss erstellt die Vorschläge des Aufsichtsrats für die Hauptversammlung hinsichtlich 

der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern. Er berücksichtigt dabei die konkreten Ziele des Aufsichts-

rats zu seiner Zusammensetzung. Auf Grundlage eines Zielprofils (siehe Zusammensetzung des 

Aufsichtsrats) erstellt der Nominierungsausschuss eine Auswahlliste der verfügbaren Kandidaten, 

mit denen er strukturierte Interviews durchführt und darin auch erörtert, ob den betreffenden Kan-

didaten ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um die Pflichten eines Aufsichtsratsmitglieds mit der 

gebotenen Sorgfalt zu erfüllen. Der Nominierungsausschuss empfiehlt daraufhin dem Aufsichtsrat 

einen Kandidaten zur Billigung mit einer Erläuterung seiner Empfehlung. 

Mitglieder des Nominierungsausschusses 
 

Lothar Lanz (Vorsitzender, bis 22. Mai 2019) 

Cristina Stenbeck (Vorsitzende, seit 22. Mai 2019) 

Jørgen Madsen Lindemann  

Anders Holch Povlsen 
 

    

  



01  

 

UNTERNEHMEN ZUSAMMENGEFASSTER 
LAGEBERICHT 

KONZERNABSCHLUSS SERVICE 
61 

1.4       CORPORATE-GOVERNANCE-BERICHT  
 

ZALANDO SE GESCHÄFTSBERICHT 2019  

1.4.4 Zielgröße der Frauenbeteiligung im Aufsichtsrat, im Vorstand und in 
den Führungsebenen unterhalb des Vorstands gemäß §§ 76 Abs. 4 
und 111 Abs. 5 AktG 

Zalando legt unternehmensweit hohen Wert auf Inclusion und Vielfalt und ist überzeugt, dass nur 

eine vielfältige und integrative Kultur sicherstellt, dass wir die besten Talente anwerben und unse-

ren Kunden gerecht werden können. Nähere Ausführungen zu Zalandos Strategie für Vielfalt und 

Inclusion finden sich im Abschnitt do.GROW. 

Zalando strebt eine ausgewogenere Geschlechtervertretung im Aufsichtsrat, im Vorstand und in 

den vier Führungsebenen unterhalb des Vorstands an. Eine ausgewogene Vertretung ist definiert 

als 40/60/*-Korridor, d. h., Zalando strebt im Aufsichtsrat, im Vorstand und in den vier Führungs-

ebenen unterhalb des Vorstands einen Frauen- und Männeranteil zwischen 40 % und 60 % an. 

Der * steht ausdrücklich für nicht-binäre Geschlechter, und Zalando hat sich verpflichtet, nicht-bi-

näre Kandidaten aktiv einzubeziehen. 

Die Zielgröße der Frauenbeteiligung im Aufsichtsrat, im Vorstand und in den zwei Führungsebe-

nen unterhalb des Vorstands gemäß §§ 76 Abs. 4 und 111 Abs. 5 AktG und darüber hinaus für die 

dritte und vierte Führungsebene unterhalb des Vorstands wurde folgendermaßen festgelegt: 

― mindestens 40 % Frauen und mindestens 40 % Männer für den Aufsichtsrat,  

― mindestens 40 % Frauen und mindestens 40 % Männer für den Vorstand, 

― mindestens 40 % Frauen und mindestens 40 % Männer für die ersten vier Führungsebenen 

unterhalb des Vorstands. 

Als Frist für die Erfüllung dieser Ziele hat Zalando jeweils den 31. Dezember 2023 festgelegt. 

Zum 31. Dezember 2019 beträgt der Frauenanteil im Aufsichtsrat 33,3 %, im Vorstand 0 %, in der 

ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands 33 % und in der zweiten Führungsebene unterhalb 

des Vorstands 23 %. 

  

Weitere Informationen  
Nachhaltigkeit 
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1.4.5 Übernahmerechtliche Angaben nach den §§ 289a Abs. 1, 
315a Abs. 1 HGB und erläuternder Bericht15 

Nachfolgend sind die nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB erforderlichen Angaben aufgeführt 

und erläutert. 

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 

Im Hinblick auf die Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals wird auf Anhangangabe 20 Ei-

genkapital unter Punkt 3.5 in den Erläuterungen zur Konzerngesamtergebnisrechnung und -bilanz 

verwiesen. 

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen 

Die ZALANDO SE hielt zum Ende des Berichtsjahres 4.167.899 eigene Aktien, aus denen ihr gemäß § 

71b AktG keine Rechte zustehen. 

Beteiligungen am Kapital, die 10 % der Stimmrechte überschreiten 

Zum Ende des Geschäftsjahres 2019 hielten Kinnevik AB, Anders Holch Povlsen und Baillie Gif-

ford & Co. indirekt je eine Beteiligung am Kapital der ZALANDO SE, die die Schwelle von zehn vom 

Hundert der Stimmrechte überschritten hat. Informationen zur Höhe der vorstehend genannten Be-

teiligungen an der Gesellschaft können dem Kapitel Die Zalando-Aktie – das Börsenjahr 2019 ent-

nommen werden. 

Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die Ernennung und 
Abberufung von Vorstandsmitgliedern und die Änderung der Satzung 

Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands auf der Grundlage der Art. 9 Abs. 1, Art. 39 

Abs. 2 und Art. 46 SE-Verordnung, §§ 84, 85 AktG und § 7 Abs. 4 der Satzung für eine Amtszeit 

von höchstens fünf Jahren. Wiederbestellungen sind zulässig. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, die 

Bestellung eines Vorstandsmitglieds aus wichtigem Grund zu widerrufen (siehe Art. 9 Abs. 1, 

Art. 39 Abs. 2 SE-Verordnung, § 84 AktG für nähere Informationen). Gemäß § 7 der Satzung be-

steht der Vorstand aus einer oder mehreren Personen. Die Anzahl der Vorstandsmitglieder wird 

vom Aufsichtsrat bestimmt. 

Änderungen der Satzung beschließt die Hauptversammlung. Soweit dem keine zwingenden gesetz-

lichen Bestimmungen entgegenstehen, ist gemäß § 20 Abs. 2 der Satzung für Änderungen der Sat-

zung eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen oder, sofern mindestens die 

Hälfte des Aktienkapitals vertreten ist, eine einfache Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen 

erforderlich. 

Nach § 12 Abs. 5 der Satzung ist der Aufsichtsrat ermächtigt, Änderungen und Ergänzungen der 

Satzung zu beschließen, die nur deren Fassung betreffen. Gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist der 

Aufsichtsrat befugt, die Fassung der Satzung anzupassen, um einer Erhöhung des Grundkapitals 

aus genehmigtem Kapital oder dem Ablauf des Ermächtigungszeitraums Rechnung zu tragen. 

                                                                                                               
15) Die übernahmerechtlichen Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sind Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts und bilden zugleich 

einen Teil des Corporate-Governance-Berichts mit der Entsprechenserklärung. 
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Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft 

in der Zeit bis zum 1. Juni 2020 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 94.694.847 EUR durch 

Ausgabe von bis zu 94.694.847 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar-und / oder 

Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015). Den Aktionären ist grundsätzlich ein Be-

zugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-

zugsrecht der Aktionäre in den in der Ermächtigung erläuterten Fällen auszuschließen. Die insge-

samt aufgrund der Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien dürfen 

weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch zum Zeitpunkt ihrer Ausübung 

20 % des Grundkapitals überschreiten. Die vorgenannte 20 %-Grenze umfasst bis zur bezugs-

rechtsfreien Ausgabe der Aktien (i) unter Bezugsrechtsausschluss veräußerte eigene Aktien sowie 

(ii) Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und / oder Optionsrech-

ten bzw. -pflichten auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen aufgrund der Ermächti-

gung der Hauptversammlung vom 2. Juni 2015 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

ausgegeben worden sind. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die wei-

teren Einzelheiten der Kapitalerhöhung, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen 

der Aktienausgabe festzulegen. 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 9.446.929 EUR durch die Ausgabe von bis zu 

9.446.929 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013). 

Das Bedingte Kapital 2013 ist ausschließlich zur Erfüllung der Bezugsrechte zu verwenden, die den 

Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft in Verbindung mit dem Aktienoptionsprogramm 2013 ge-

mäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 18. Dezember 2013, geändert durch die Haupt-

versammlungen am 3. Juni 2014 und 11. Juli 2014, gewährt wurden. Die bedingte Kapitalerhöhung 

wird nur insoweit durchgeführt, als die Bezugsrechte gemäß dem Aktienoptionsprogramm 2013 

ausgegeben wurden und werden, die Inhaber der Bezugsrechte ihre Rechte ausüben und die Ge-

sellschaft keine eigenen Aktien zur Erfüllung der Bezugsrechte verwendet. Die Gewährung und Er-

füllung von Bezugsrechten gegenüber den Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft obliegt aus-

schließlich dem Aufsichtsrat. 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 2.738.261 EUR durch die Ausgabe von bis zu 

2.738.261 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014). 

Das Bedingte Kapital 2014 ist ausschließlich zur Erfüllung der Bezugsrechte zu verwenden, die Ar-

beitnehmern der Gesellschaft sowie Mitgliedern der Führungsgremien und Arbeitnehmern von ver-

bundenen Unternehmen der Gesellschaft im Sinne von §§ 15 ff. AktG in Verbindung mit dem Akti-

enoptionsprogramm 2014 gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 3. Juni 2014, geän-

dert durch die Hauptversammlung am 11. Juli 2014, gewährt wurden. Die bedingte Kapitalerhö-

hung wird nur insoweit durchgeführt, als die Bezugsrechte gemäß dem Aktienoptionsprogramm 

2014 ausgegeben wurden und werden, die Inhaber der Bezugsrechte ihre Rechte ausüben und die 

Gesellschaft keine eigenen Aktien zur Erfüllung der Bezugsrechte verwendet. 

Das Grundkapital ist um bis zu 73.889.248 EUR durch die Ausgabe von bis zu 73.889.248 neuen 

auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015). Die bedingte Kapi-

talerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber / Gläubiger von Wandel- und / oder 

Optionsschuldverschreibungen oder einer Kombination aus diesen Instrumenten, die gemäß der in 

der Hauptversammlung am 2. Juni 2015 unter Tagesordnungspunkt 10a) beschlossenen Ermächti-
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gung in der Zeit bis zum 1. Juni 2020 von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernun-

ternehmen der Gesellschaft ausgegeben werden und die ein Wandlungs- oder Optionsrecht auf 

neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren oder eine Wandlungs- oder 

Optionspflicht oder eine Option vorsehen, die den Emittenten zur Lieferung von Aktien berechtigt, 

soweit sie gegen Bareinlagen ausgegeben werden. Die neuen Aktien werden jeweils zum Wand-

lungs- bzw. Optionspreis ausgegeben, der gemäß dem zuvor genannten Ermächtigungsbeschluss 

festgelegt wird. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Wandlungs-  

oder Optionsrechte ausgeübt werden, Wandlungs- oder Optionspflichten erfüllt werden oder eine 

Option, die den Emittenten zur Lieferung von Aktien berechtigt, ausgeübt wird und die Erfüllung 

nicht auf sonstige Weise erfolgt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichts-

rats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 5.098.440 EUR gegen Bar- bzw. Sacheinlagen 

durch die Ausgabe von bis zu 5.098.440 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem 

Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR zur Erfüllung der Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft 

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Das Bedingte Kapital 2016 dient lediglich der Erfüllung 

von gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 31. Mai 2016 einmal oder mehrmals, teilweise 

als Komponente von Wertsteigerungsrechten, bis zum 30. Mai 2021 gewährten Bezugsrechten. Die 

neuen Aktien sind entweder gegen eine Barzahlung in Höhe des niedrigsten Ausgabepreises im 

Sinne des § 9 Abs. 1 AktG zu beziehen oder gegen eine Einbringung der Vergütungsansprüche des 

Teilnehmers gemäß den ihm gewährten Wertsteigerungsrechten, die gemäß Beschluss der Haupt-

versammlung vom 31. Mai 2016 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, als Bezugsrechte oder Wertsteigerungsrechte mit Bezugsrechten gemäß Beschluss 

der Hauptversammlung vom 31. Mai 2016 ausgegeben wurden oder werden, die Inhaber von Be-

zugsrechten ihre Rechte ausüben und die Gesellschaft keine eigenen Aktien oder Barzahlungen zur 

Erfüllung der Bezugsrechte gewährt. 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 1.522.269 EUR gegen Bar- bzw. Sacheinlagen 

durch die Ausgabe von bis zu 1.522.269 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem 

Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR zur Erfüllung der Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft 

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Das Bedingte Kapital 2019 ist ausschließlich zur Erfüllung 

der Bezugsrechte zu verwenden, die dem Vorstand der ZALANDO SE in Verbindung mit dem Long 

Term Incentive 2018 gemäß dem unter Tagesordnungspunkt 7 gefassten Beschluss der Hauptver-

sammlung am 22. Mai 2019 gewährt wurden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, als die Inhaber der gewährten Bezugsrechte ihre Rechte, Aktien der ZALANDO SE zu 

beziehen, ausüben und die Gesellschaft keine eigenen Aktien oder Barzahlungen zur Erfüllung der 

Bezugsrechte gewährt. Die neuen Aktien aus dem bedingten Kapital werden zum Mindestausgabe-

betrag gemäß § 9 Abs. 1 AktG ausgegeben.  

Die neuen Aktien aus dem Bedingten Kapital 2013, dem Bedingten Kapital 2014, dem Bedingten 

Kapital 2015, dem Bedingten Kapital 2016 und dem Bedingten Kapital 2019 nehmen ab Beginn des 

Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, am Gewinn teil. Ungeachtet dessen nehmen die 

neuen Aktien ab Beginn des dem Geschäftsjahr ihrer Entstehung vorangehenden Geschäftsjahres 

am Gewinn teil, wenn die Hauptversammlung noch keinen Beschluss über die Verwendung des Bi-

lanzgewinns des dem Geschäftsjahr ihrer Entstehung vorangehenden Geschäftsjahres gefasst hat. 



01  

 

UNTERNEHMEN ZUSAMMENGEFASSTER 
LAGEBERICHT 

KONZERNABSCHLUSS SERVICE 
65 

1.4       CORPORATE-GOVERNANCE-BERICHT  
 

ZALANDO SE GESCHÄFTSBERICHT 2019  

Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 1. Juni 2020 eigene Aktien zu jedem zulässigen Zweck bis zu 

insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals oder – falls 

dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grund-

kapitals zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, 

die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu 

keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. In Ergänzung dazu ist der Vorstand 

ermächtigt, bis zum 1. Juni 2020 eigene Aktien durch Einsatz von Derivaten zu erwerben. Alle Ak-

tienerwerbe unter Einsatz von Derivaten sind dabei auf Aktien in einem Umfang von höchstens 

5 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert ge-

ringer ist – zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals be-

schränkt. Wegen der jeweiligen Einzelheiten der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird 

auf die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Tagesordnungspunkten 7 und 8 

der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 2. Juni 2015 verwiesen, die am 23. April 

2015 im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden sind. 

Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den Fall eines 
Übernahmeangebots mit Vorstandsmitgliedern oder Arbeitnehmern getroffen sind 

Das Aktienoptionsprogramm SOP 2013, das Long Term Incentive LTI 2018 und das Long Term In-

centive LTI 2019 sehen eine Ablösungsmöglichkeit von den Aktienoptionsrechten des Vorstands im 

Falle eines Change-of-Control-Ereignisses vor. Der Aufsichtsrat und / oder der Vorstand sind be-

rechtigt, die Aufhebung der ausstehenden erdienten Optionen gegen eine Zahlung durch die Ge-

sellschaft zu verlangen. Zum Zeitpunkt eines Kontrollwechsels noch nicht erdiente Optionen des 

LTI 2018 und des LTI 2019 können nach Ermessen des Aufsichtsrats durch ein neues, wirtschaft-

lich gleichwertiges Programm ersetzt werden. 

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines 
Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen 

Die wesentlichen Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels stehen, betref-

fen die revolvierende Kreditfazilität und verschiedene Reverse-Factoring-Verträge. Für den Fall ei-

nes Kontrollwechsels sehen diese für den Kreditgeber das Recht zur Kündigung und vorzeitigen 

Fälligstellung der Rückzahlung bzw. für den Faktor das Recht zur Kündigung oder Neuverhandlung 

der Vertragskonditionen vor. 

  




